
 
 
 
 

 

 
 
 
Die Gesundheitsämter benötigen klare Vor-
gaben von Bund und Land! 
 
Hessischer Landkreistag erklärt sich zur Umsetzung 
der einrichtungsbezogenen Impfpflicht in Hessen 

 

(Wiesbaden, den 11. Februar 2022) 
Das Präsidium des Hessischen Landkreistages hat in 
seiner gestrigen Sitzung die Umsetzung der einrich-
tungsbezogenen Impfpflicht durch die Gesundheitsämter 
der 21 hessischen Landkreise beraten. Im Nachgang er-
klärt der Geschäftsführende Direktor Prof. Dr. Jan Hil-
ligardt dazu:  
 
"Die 21 hessischen Landkreise werden alles daran set-
zen, geltendes Recht umzusetzen. Allerdings stellen die 
gesetzlichen Regelungen zur einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht die Gesundheitsämter der Landkreise hes-
senweit wie bundesweit vor sehr große Herausforderun-
gen. Zwar misst der § 20a Bundesinfektionsschutzgesetz 
den Gesundheitsämtern eine wichtige Rolle bei der Um-
setzung zu, indem eine Großzahl an Einzelfallentschei-
dungen über Beschäftigungs- und Betretungsverbote zu 
treffen sind. Insgesamt ist aber festzustellen, dass die 
gesetzlichen Regelungen derzeit noch viele Fragen offen 
lassen. Der Hessische Landkreistag ist daher in engem 
Kontakt mit dem Hessischen Gesundheitsministerium 
und drängt auf bundesweit einheitliche Vollzugshinweise. 
Nur mit konkreten Vorgaben des Bundes oder ersatzwei-
se des Landes Hessen zu den Verfahren und deren 
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(Wiesbaden, den 27. August 
2010) 

 



technischen Realisierung wird es möglich sein, an eine 
sachgerechte Umsetzung der einrichtungsbezogenen 
Impfpflicht durch die Gesundheitsämter zu denken. Diese 
Zusatzaufgabe bedeutet zugleich einen enormen perso-
nellen Kraftakt." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortlich:         Tim Ruder, Referatsleiter 
                                 Tel.: 0611 / 17 06-12, PC-Fax: 0611 / 900 297-72, 
                                 E-Mail ruder@hlt.de 

 

Der Hessische Landkreistag vertritt die gemeinsamen Interessen der 21 hessischen 
Landkreise. Der kommunale Spitzenverband repräsentiert damit in kreisrelevanten 
Belangen 77 % der Bevölkerung und 97 % der Fläche des Landes Hessen. Er hat 
seinen Sitz in der Landeshauptstadt Wiesbaden (Geschäftsstelle im "Haus der 
kommunalen Selbstverwaltung"). 


